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Lehramts 1mM Dıalog“ erfolgt (Kardınal Franz ÖNnIg£, St1m- unbeachtet und wirkungslos blıeben In sechs Bıstümern ist
THNEN der Zeıt, 6/1996, 370) eın Pastoralgespräch, CIn Diıözesanforum oder eın synodaler
Auf eiıner Synode könnte über zentrale nhalte uUNsSsCcICSs Kongreß In unterschiedlich entwıckeltem tadıum In OrDe-
auDens gesprochen werden, könnte eıner Gesellschaft, dıe reiıtung. Kann C denn einen Sinn ergeben, eıne Synode
sıich RO totale Diesseınutigkeıt entsolıdarısıert, dıe off- planen, ehe eklärt Ist, welche „Qualıität“ den Voten un Be-
nungskraft UNSeETECS aubens erkennbar werden: „Entgren- schlüssen all dıesen d1ıözesanen (Gremien zukommt? Wenn
ZUNg des Lebens ber den 1od hınaus, Entgrenzung hın auf ich dıe frustrierende Wırkung der Folgenlosigkeıt betont
andere Menschen. auf rößere Lebensräume‘‘ (Paul /uleh- habe, dann steht eben dıes hıer ZAU0G Debatte
ner) und nkündbare Zuwendung. Es ist er VO  = herausragender Bedeutung, daß dıe Deut-
Je ich AdUus all dem konkrete chlüsse, stelle ich esn sche Bıschofskonferenz erkannt hat. WIEe unzureichend und
DiIie Canones 439 bIs 446 des GIE: dıe alle Regelungen für unbefriedigen der Umgang mıt olchen d1ıözesanen Voten.
das Plenarkonzıil enthalten, geben entscheıdendes St1mm- dıe sıch dıe Bıschofskonferenz oder dıe Weltkıirche
recht UTr 1SCNOTEe Priester und dıe 1L1UTr qals „andere Jäu- richten, bısher beschaffen Wal SIıe hat eiIne mfrage be]l den
bige  66 genannten Laıen en 11UT beratende Stimme. DIe DIiözesen eingeleıtet, dıe Klärung über den rec  iıchen Sta-
Modalıtäten der erufung eiCc müßten ın einem Statut SCIC- {US dieser Dıözesansynoden (für d1ese o1bt CS Regelungen),
gelt werden. DDa uUu1ls dıe Gemeinsamkeıt der UTIDTUCAS- Synodalen Prozesse und Foren, über deren Strukturen und
stımmung € bhıebe befürchten. dalß dıe Verfahrens- über dıe jeweılıgen Ergebnisse bringen soll
vorbereıtungen es andere als eın Bıld des Dıialogs bıeten Eınes erscheımint MIr vordringlıch: sobald diıese Ergebnisse
könnten. vorlıegen, MuUsSsSen WIT S1e Öffentlich diskutieren. Das Gesicht
Das Zentralkomitee der deutschen Katholıken hat eınen diıözesanen KebenSs. pastorale, theologısche und gesell-
Frageraster nhalten, Strukturen und eiIiNoden eINes schaftspolıtısche Schwerpunkte werden OIlenDar DIies nıcht
innerkırchlichen Dıalogs dıe Diözesanräte versandt. der Öffentlich ZUl1 Kenntnıs nehmen, ware ebenso graviıerend
(Stand Junı VOIN 74 der 28 DIiözesanräte beantwortet schädlıich WI1Ie SOZUSasCNH über S1e hınweg elıne Synode pla-
worden ist und eiıne erhebliche 1e ze1gt. ollten daraus He  S S1e bringen (Glaube Hen INS espräch, In eiıner „e1gen-
Voraussetzungen für eıne 5Synode entwiıckelt werden, müßte ständige(n) Physıognomı1e  CC des ortskırchlichen en (Bı
eıne we1ıt Untersuchung einsetzen. Da könnte, SC Kurt OC wobel dıe pannung zwıschen Orts- und

Weltkıirche durchaus erkennbar se1In kann. Bıschof angesichts der heute vorhandenen restauratıven Jendenzen,
dıe Furcht VOT nıyvelllerender „Veremmnheıtliıchung‘“ als Bar- hat VO „Spilegelscherben“ gesprochen, dıe Sjede für sıch
riere entstehen. Sanz und ohne Unterschıe das1 der Sonne reflektieren,
Wır dürfen ohl auch nıcht übersehen. mıt welchem Enga- wobel erst alle eıle den SANZCI, vollkommenen
gement, mıt welcher Kompetenz ın Bıstümern synodale Spiegel darstellen‘‘. Lassen S1e UNs, das ist der an meılner
roren, Pastoralkongresse, Diıözesanforen stattgefunden heutigen Eınsıcht, erst dıe „Splegelscherben“ ammeln, Öf-
aben, dıe sıch ZU Teıl als Beratungsgremıum für den CN edenken, und dann entscheıden, ob eine Synode als
Bıschof verstanden, deren Beschlüsse Z Teıl Üre dıe Zeugnis des aubens vgelıngen kann.
Unterschrift des 1SCNOLIS geltendes ec wurden, ZUT Teıl Hanna-Renate Laurien

Wıe verbindlich?
„Ordınatıo sacerdotalıs“ provozılert Lehramtsdıskussıon

Die Diskussion .  S Jüngste römische Verlautbarungen Ur rage der Frauenordination
hat sıch ZU einer Diskussion über die Lehramtsausüb A Un den Umgangz mMuIt ehramt-
lichen Verbindlichkeitsgraden ausgewachsen. EsS die Befürchtung verbreitet, auf Adem
eingeschlagenen Weg könnte dıie Autorität des Framles nachhaltig beschädigt werden.

Anderthalb re nach der Veröffentlichung des Apostoli- rage, ob dıe In „Ordınatıo sacerdotalıs“ verkündete Tre
schen Schreibens „Ordıinatıo sacerdotalıs‘‘ VO D Maı 1994 „ alls ZUm Glaubensgut gehören betrachten ist  cC (vgl
über dıe rage der Frauenordinatıion (Wortlaut vgl Julı Dezember 1995, 680) DIe 28 ()ktober VO aradadına
1994 355 {f.) außerte sıch der Apostolısche 1mM Herbst Joseph Ratzinger unterzeıchnete und November VCI-

vergangenen Jahres EerNeut diesem ema, 1esmal In der Ööffentlichte „Antwort“ autete: ”Ja“ Begründung: „Diese
Form eiıner „Antwort“ der Glaubenskongregation auf dıe TrTe erfordert eine endgültige Z/ustimmung, we1l S16e, auft
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dem geschrıebenen Wort Gottes gegründet und In der ber- Bıschof Lehmanns Interpretation vermochte OITIenNDar nıcht
lıeferung der Kırche VO Anfang beständıe ewahrt und alle Mıtgliıeder der Deutschen Bıschofskonferenz zuflrieden-
angewandt, VO ordentlichen und unıversalen Lehramt zustellen. Der Kommentar des Kölner Kardınals Joachim
ehlbar vorgeliragen worden ist  e“ eisner VO Dezember V  NCH Jahres ZUT „Antwort“
Spätestens mıiıt der „Antwort“ genannten Stellungnahme der der Glaubenskongregatıon hest sıch jedenfTalls > W1e WECNnN

Glaubenskongregation Hnall dıe Dıiskussion eın dogmatı- sıch Jjemand W eine höhere nstanz In eıner Meınung be-
sches Eınzelthema. dıie Frauenordinatıon, zugunsten eiıner stätigt sıeht, für dıe GT selbst zunächst wen1g Unterstützung
rage der Lehramtshermeneutıik DZW des Unfehlbarkeits- fand (vgl Rheinischer erkur, ach der uUuskun
dogmas zurück. Der französısche eologe Bernard Seshoüue der Glaubenskongregatıon valt nunmehr für den Erzbischof
brachte eın verbreıtetes ungutes Gefühl Z uSdruc als VO öln als ausgemacht: „Daß dıe Kırche nıcht dıe Oll-

bemerkte: ADer Ruf nach der Unfehlbarkeıt für e1ıne MG UEGC macht hat, Frauen Priestern weıhen. ist also zunächst
rage ist In DEWISSET Weiıse dıe ombombe In der Ogma- eınmal Te des ordentliıchen Lehramtes der Gesamtkirche
tischen W aflfenkammer der Kırche DIiese furchtbare un schon damıt unfehlbar DıIe Bestätigung der ırch-
TO ZU Bumerang werden.“ (La CTOIX. 3() lıchen re nehme der aps ra se1INes ebenfalls unfehl-

baren außerordentliıchen ehramtes VOTeıtdem en sıch zahlreıiche Theologen und Theologinnen
mıt d1iesem ema befalßt So enuıe dıe Dıstanzıerung VIe- IC ausdrücklıch. aber de facto erwıderte auft dıe uße-
ler VOIl der „Antwort“ der Glaubenskongregation jedoch TUNSCH des Kölner Kardınals eine OC späater ogleicher
auch austTa einhellıg ist S1e nıcht DiIe Argumentatıions- Stelle der Bochumer Fundamentaltheologe ermann 0OSe
uster der Kriıtik unterscheıden sıch beträchtlich Stel- Pottmeyer. Im Gegensatz elsner geht Pottmeyer davon
enwelIlse brechen altbekannte Meınungsverschiedenheıten dU>», daß der aps In „Ordınatıo sacerdotalıs“ mıt einem

W1e S6 1n. einem offiz1ıösen vatıkanıschen Kommentar Zwıeder auf. eiIwa beım Umgang mıt dem Unfe  arkeıts-
ogma „Antwort“ der Glaubenskongregatıion eı (vegl. ()sserva-
Ausgangspunkt der Auseinandersetzungen der etzten MoO- tore Romano. deutschsprachıge Wochenausgabe,
nate Wal dıe zentrale Aussage des Papstes AUS „Ordıinatıo „Akt des ordentlıchen päpstlıchen Lehramtes, der In sıch
cerdotalıs‘‘ ra me1lnes Amtes, dıe Brüder stärken selbst nıcht unfehlbar Ist, den unie  aren Charakter der
(erkläre iCh): daß S1e (die Kırche: keıinerle1l Vollmacht kırc  iıchen Überlieferung In der Frauenordinationsfrage be-
hat. Frauen dıe Priesterweıhe spenden, und daß sıch alle
Gläubigen der Kırche endgültıg dıese Entscheidung ast gleichlautend mıt dem vatıkanıschen Kkommentar hatte
halten aben  6C el sıch dıe behauptete Endgültigkeıt dıe- sıch ardına Ratzınger noch VOT der Veröffentlıchun der
SC Entscheidung als mındestens ebenso umstrıtten erWwIes „Antwort“ „Ordınatıo sacerdotalıs“ vgeäußert: „Der aps
WI1Ie dıe materıale Entscheidung selbst Was beinhaltete der setzt) keine MC dogmatısche Formel sondern (bekräf-
„endgültige“ Charakter dieses Schreibens? Welchen TrTad 1g eıne Gewıißheıt dıe In der Kırche beständıg gelebt

formeller Verbindlichkei kam ıhm Zz7u ? Um welche orm und festgehalten wurde Es andelt sıch einen Akt des
lehramtlıchen Sprechens andelte CS sıch eigentlich”? ordentlıchen Lehramtes des Papstes, nıcht eiıne feijerlıche

Definition cathedra‘, auch WE inhaltlıch e1 eıne als
definıtıv betrachtende Tre vorgelegt WITd. Mıiıt anderen

Auf tehlbare Weiılse 1ıne unfehlbare Gew1ißheit Worten: Eıne In der Kırche schon exıistierende., 11U11 aber In
bekräftigt /weiıfel Gewıißheiıt wırd mıt der Autoriıtät des Pap-

STEeSs explızıt als solche Bestätlet. ..ı (in Commun10o, 24 Jhg
1995, 337-345, hler: 343)In eıner (nıcht veröffentlichten) Interpretationshilfe „„OT-

dınatıo sacerdotalıs‘‘ betonte der Vorsıiıtzende der Deutschen Für Pottmeyer bedeutet diıes auch keineswegs, daß auf
Bıschofskonferenz, Bıschof arl Lehmann, dıe Unterschiede TUN des päpstlıchen Eınspruchs In „Ordıinatıo sacerdota-

eıner unie  aren Lehräußberung: Der aps berufe sıch lıs  CC das Gewiıicht der Überlieferung, Urc dıe sıch dıe Kırche
ZW äal ormell nıcht auft dıe apostolısche Vollmacht, nehme gebunden erklärt. nıcht „theologısc erforscht und erorter
aber selinen „„amtlıchen Auftrag erufung auf dıe He1- werden‘“‘ lrıe uch könne weıter der Fragestellung nach-
lıge chriıft voll ıIn nspruch“. enDar zOgere INan, diıese werden, ob das kırchliche Lehramt dıe 11U11 erneut
Lehrentscheidung „1mM engsten Bereıich der göttlıchen en- bekräftigte Tre ZUT rage der Frauenordıination „vlelleicht
barung selbst anzusıedeln“, 1I1an sehe S1e jedoch m einem ZW al immer 1SC. VELLLELCH.: noch nıcht aber ausdrücklich
Bereıch, der damıt CHE zusammenhängt”‘. Eıne unfehlbare und ormell ‚als endgültıg halten‘ vorgeiragen hat‘‘
Lehräußberung urie INan In der Entscheidung nıcht sehen, Schwerpunkt der Argumentatıon VO Pottmeyer WIEe TÜr
„aber siıcher ist 1mM ordentliıchen Lehramt des Papstes eıne verschlıedene andere Theologen sınd dıe Bedingungen, dıe
Oorm der Außerung ewählt, dıe materiı1ell anderslautende rfüllt Sseın mUssen, WENN das unıversale Ordentlıche Penr-
Meınungen ausschlıeßt“ (zıtıert nach: Hans Waldenfels, am  Sanl In Glaubensiragen unfehlbare Aussagen reifen DZW. als
„Unfehlbar‘“‘, 1ın Stimmen der Zeıt, März 1996, 147-159, bereıts vorliegend feststellen kann: „Hınter ihr mu eın lang-
hler: 147) andauernder beständıger Konsens (diachroner Konsens)
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stehen, der eweıls zudem unıversal sSe1in mu und nıcht 11UT S1e VO ordentlichen und unıversellen Lehramt unfehlbar
einzelne Teıllkırchen umfassen darf (synchroner Konsens).“ vorgetiragen wurde"THEOLOGIE  stehen, der jeweils zudem universal sein muß und nicht nur  sie ... vom ordentlichen und universellen Lehramt unfehlbar  einzelne Teilkirchen umfassen darf (synchroner Konsens).“  vorgetragen wurde ...“.  Als drittes Kriterium verweist er auf die bereits erwähnte  Greshakes Einwand: Aus Lumen gentium 25 habe man ein  Festlegung aus Lumen gentium 25, das er ein „Kriterium der  „entscheidendes Wort unterschlagen‘, nämlich das Wört-  Formalität“ nennt: Eine solche Lehre müsse „als endgültig  chen „als“. „Um eine Lehre als unfehlbares Glaubensgut zu  zu halten [‚tamquam definitive tenenda‘] vorgetragen sein“.  kennzeichnen, (reicht es) nicht zu sagen, daß eine bestimmte  Widerspruch erntete Pottmeyer durch den Münchener Dog-  Lehre von Anfang bewahrt und angewandt und verpflich-  matiker Leo Scheffczyk (vgl. Forum Katholische Theologie,  tend war, sondern es muß nachgewiesen werden, daß sie als  2/1996, S. 127-133) in erster Linie mit seinen Bemerkungen  endgültig verpflichtend vorgelegt wurde“. Er kenne keine  über die Frage, inwieweit Jesus bei der Bildung des aus  lehramtlichen Dokumente, aus denen hervorgehe, „daß die  Männern bestehenden Kreises der zwölf Apostel von all-  Möglichkeit einer Frauenordination als endgültig verpflich-  gemeinen kulturellen und sozialen Bedingtheiten abhängig  tend abgelehnt wurde und das noch durch die Kontinuität  gewesen sei. Pottmeyer hatte einerseits „Ordinatio sacerdo-  der Geschichte hindurch“.  talis““ darin zugestimmt, daß Jesus „völlig frei und unab-  Nach Ansicht von Greshake fehlt daher der Stellungnahme  hängig“ nur Männer in den Zwölferkreis berief, wollte des-  der Glaubenskongregation die „entscheidende argumenta-  wegen aber auf die Berücksichtigung der Kommunikations-  tive Kraft‘“. Solange die Glaubenskongregation diesen Ge-  bedingungen eines Symbols nicht verzichten: „Ohne daß das  sichtspunkt nicht berücksichtige, bleibe ihre Argumentation  schon eine Untreue gegenüber Jesus Christus bedeuten  „auf Sand gebaut“. Für die eigentliche Frage nach der Frau-  würde, kann deshalb sehr wohl gefragt werden, ob eine Ver-  enordination sei damit freilich „weder positiv noch negativ  änderung der sozialen Rolle der Frau... nach dem Willen  etwas entschieden“. Ein unverdächtiger Zeuge in der Frage  Gottes auch ein neues Licht auf ihre Berufung zu kirchlichen  der Beurteilung des Schreibens der Glaubenskongregation  Aufgaben wirft.“  ist Greshake insofern, als er —- so schreibt er an gleicher  Mit der Berufung auf das sich verändernde Symboldenken  Stelle von sich selbst — „im Unterschied zu vielen deutsch-  und die veränderte Rolle der Frau sieht Scheffczyk „all das  sprachigen Dogmatiker-Kollegen —- einer Frauenordination  wieder erneuert, was Ordinatio sacerdotalis und das respon-  eher zurückhaltend“ gegenüberstehe.  sum der Glaubenskongregation endgültig ausgeschlossen  Der Tübinger Dogmatiker Peter Hünermann (vgl. seine  wissen wollten: die freie Diskutierbarkeit der Frage, den  Analyse von „Ordinatio sacerdotalis“ in: HK, August 1994,  Zweifel an dem unfehlbaren Charakter der Lehrvorlage und  406—410) mochte die „Antwort“ der Glaubenskongregation  den Vorbehalt gegenüber einer endgültigen Glaubenszu-  in diesem letztgenannten Punkt nicht so wortgenau nehmen.  stimmung. Unter dem Aufwand „mancher theologischer  Für ihn macht der Verweis auf Lumen gentium 25 „nur dann  Subtilität“ werde von.Pottmeyer das Anliegen der beiden  Sinn, wenn in der Antwort der Kongregation vorausgesetzt  lehramtlichen Entscheidungen „unterlaufen“.  bzw. unterstellt wird, daß das ordentliche und universale  Lehramt diese Lehre ‚als endgültig verbindlich‘ vorgelegt  hat“ (in: Walter Groß [Hg.], Frauenordination. Stand der  Wurde die Frauenordination „als endgültig  Diskussion in der katholischen Kirche. München 1996,  verpflichtend‘“ abgelehnt?  S. 129-146, hier: 132).  Dafür lenkt Hünermann die Aufmerksamkeit auf die Frage,  Die Forderung nach formaler Ausdrücklichkeit der Überlie-  inwieweit „die Ablehnung der Ordination von Frauen als  Glaubensgut und somit formal als durch den Glauben festzu-  ferung, wie sie im Zentrum der theologischen Kritik an den  haltende Lehre in der Überlieferung der Kirche vorgelegt  beiden römischen Lehrentscheidungen steht, bezeichnet  worden ist“ (S. 133). Seine Antwort: Eine Berufung auf die  Scheffczyk als „unrealistisch‘“: „Sie kann nicht im absoluten  Tradition als verbindliche, im Glauben bindende Überliefe-  und expliziten Sinn verstanden werden, so als ob die Tradi-  tion keinerlei Entwicklung in der Stärke der Ausdrücklich-  rung sei in bezug auf die Repräsentation Jesu Christi als des  Hauptes der Kirche ausschließlich durch den Mann nicht  keit durchlaufen haben könnte... Sonst wäre keine Dog-  menentwicklung möglich...“  möglich: „Es hat sich —- wie öfter in der Geschichte — ein Dif-  ferenzierungsprozeß ergeben“.  Ungenauigkeit beim Rückgriff auf die einschlägigen Aussa-  Was die Lehrkompetenz von Papst und Bischöfen angeht,  gen der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen  verweist Hünermann auf die bekannten Kriterien für Auto-  Konzils (Lumen gentium 25) hielt der Freiburger Dogmati-  rität und Verbindlichkeit von Lehrentscheidungen. Er geht  ker Gisbert Greshake der Glaubenskongregation vor (vgl.  ausführlicher auf die Tatsache ein, daß es allein in den  Pastoralblatt, Februar 1996, S. 56): Bischöfe und Papst ver-  zurückliegenden zwei Jahrhunderten auch bei relativ ge-  kündeten „auf unfehlbare Weise die Lehre Christi‘“, „wenn  wichtigen Lehrentscheidungen immer wieder zu Fehlurtei-  sie... eine bestimmte Lehre übereinstimmend als endgültig  len (Religionsfreiheit, verschiedene biblische Sachverhalte)  verpflichtend vortragen...‘“, so das Konzil. In der Antwort  bzw. Korrekturen (Humani generis Pius’ XII. von 1950) ge-  der Glaubenskongregation heißt es, die Lehre von „Ordina-  kommen sei (weitere, frühere Beispiele für denselben Sach-  tio sacerdotalis“ erfordere endgültige Zustimmung, „da  verhalt vgl. Waldenfels, a.a.O., S. 152 f.).  HK 9199% 463Als drıttes Krıterium verwelst auf dıe bereıts erwähnte Greshakes Eınwand Aus Lumen gentium 25 habe INan eın
Festlegung AUS Lumen gentium Z das eın „Krıteriıum der „entscheıdendes Wort unterschlagen“, ämlıch das Wört-
Formalıtät“ nn Eıne solche Tre mMUSSe „„als endgültıg chen „„als  66 „Um eiıne He als unie  ares Glaubensgut

halten |‚tamquam definıtive tenenda‘| vorgetragen sSein“. kennzeıichnen, KEICHT es) nıcht daß eiıne bestimmte
1derspruch erntete Pottmeyer ME den Münchener Dog- re VO Anfang bewahrt und angewandt und verpflich-
matıker Leo Scheffczyk (vgl Forum Katholische Theologıe, tend Wal, sondern CS muß nachgewılesen werden. daß S1e als
2/1996, 127-133) In erster Linıe mıt seinen Bemerkungen endgültig verpflichtend vorgelegt wurde“. Er kenne keine
über dıe rage, inwıleweıt Jesus be]l der Bıldung des AdUuSs lehramtlıchen Dokumente, AUSs denen hervorgehe, „daß dıe
annern bestehenden Kreıises der ZWO Apostel VON all- Möglıchkeıt einer Frauenordıinatıon als endgültıg verpflich-
gemeınen kulturellen und SsoOzlalen Bedingtheıten abhängıe tend abgelehnt wurde und das noch ÜUTe dıe Kontinultät
SCWESCH sSe1 Pottmeyer hatte eiınerseılts „Ordınatıo sacerdo- der Geschichte ındurch‘‘
talıs‘ darın zugestimmt, daß Jesus „völlıg freı und unab- ach Ansıcht VO resnhake er der Stellungnahme
hängıg 11UT Männer ıIn den /wölferkreıs berIıel, wollte des- der Glaubenskongregatıion dıe „entscheıdende argumenta-

aber auf dıe Berücksichtigung der Kommuniıikatıons- tive ICTalles Solange dıe Glaubenskongregatıon diesen (Je-
bedingungen eines 5Symbols nıcht verzichten: „Ohne daß das sıchtspunkt nıcht berücksichtige, bleibe iıhre Argumentatıon
schon eiıne Untreue gegenüber Jesus Chrıistus bedeuten „auf Sand gebaut“. Für dıe eigentliche rage nach der TAauU-
würde, kann deshalb sehr wohl efragt werden, OD eiıne VMer- enordınatıon sel damıt TEeINC „weder DOSITLV noch negatıv
äinderung der soz1alen der Tall nach dem ıllen entschıeden‘“‘‘. Eın unverdächtiger euge In der rage
Gottes auch 00 IC auf hre erufung kırc  iIcCHen der Beurteiulung des Schreıibens der Glaubenskongregation
ufgaben VWln ist rtreshake insofern. als schreıbt CT ogleicher
Miıt der erufung auf das sıch verändernde 5Symboldenken Stelle VO sıch selbst mm Unterschıe vielen eutsch-
und dıe veränderte der Tau Sıeht Scheffczyk „all das sprachıgen Dogmatıker-Kollegen eıner Frauenordinatıon
wıederrWas Ordinatio sacerdotalıs un das TCSPON- eher zurückhaltend“‘ gegenüberstehe.
Su der Glaubenskongregation endgültig ausgeschlossen Der übınger Dogmatıker Peter Hünermann (vgl se1ıne
WIsSsen wollten dıe freiıe Dıskutierbarkeit der rage, den Analyse VO  = „Ordınatıo sacerdotalıs“ In August 1994.
/weıfel dem uUunıTe  aren Charakter der Lehrvorlage und 406—410) mochte dıe „Antwort“ der Glaubenskongregatıiıon
den Vorbehalt gegenüber eıner endgültigen Glaubenszu- in diesem letztgenannten Ta nıcht wortigenau nehmen.
stımmung. Unter dem Aufwand „mancher theologischer Für ıh macht der Verwels auf Lumen gentium 2‚ dann
Subtilıtät“ werde VO Pottmeyer das nhlıegen der beıden Sınn, WECENN In der Antwort der Kongregatıon vorausgesetzt
lehramtlichen Entscheidungen „Uunterlautens.. DZW. unterstellt wırd, daß das Ordent—ilıche und unıversale

L ehramt dıese Te ‚als endgültıg verbıindlıc vorgelegt
Hatss (in alter G'roß |Ho.] Frauenordination. an der

Wurde dıe Frauenordınatıion „„als endgültig Dıskussıion In der katholischen Kırche München 19906,
verpflichtend“ abgelehnt” 129—-146, hler: 152)

aTiur en Hünermann dıe Aufmerksamkeıt auft dıe rage,
DIe Forderung nach formaler Ausdrücklic.  el der Überlie- Inwıeweıt „dıe Ablehnung der (Ordınatıon VO Frauen als

Glaubensgut und somıt formal als MN den Glauben festzu-Jerung, W1Ie S1e 1mM Zentrum der theologischen Krıitik den altende re In der Überlieferung der Kırche vorgelegtbeıden römıschen Lehrentscheidungen steht, bezeıiıchnet worden ist  c (S 185) Seıne Antwort: 1ne erufung auf dıeScheffeczyk als „unrealıstisch“: „ SIE kann nıcht 1m absoluten Iradıtion als verbindlıche, 1mM Glauben 1ındende Überliefe-und explızıten Sinn verstanden werden, als ob dıe Tadı-
tıon keıinerle]l Entwicklung In der Stärke der Ausdrücklich- I1UNg Na In ezug auf dıe Repräsentatıon Jesu Chrıstı als des

Hauptes der Kırche ausschheßlich Ure den Mannn nıchtkeıt durchlaufen en kONnNte... Sonst ware keıne DOog-
menentwiıcklung möglıch"THEOLOGIE  stehen, der jeweils zudem universal sein muß und nicht nur  sie ... vom ordentlichen und universellen Lehramt unfehlbar  einzelne Teilkirchen umfassen darf (synchroner Konsens).“  vorgetragen wurde ...“.  Als drittes Kriterium verweist er auf die bereits erwähnte  Greshakes Einwand: Aus Lumen gentium 25 habe man ein  Festlegung aus Lumen gentium 25, das er ein „Kriterium der  „entscheidendes Wort unterschlagen‘, nämlich das Wört-  Formalität“ nennt: Eine solche Lehre müsse „als endgültig  chen „als“. „Um eine Lehre als unfehlbares Glaubensgut zu  zu halten [‚tamquam definitive tenenda‘] vorgetragen sein“.  kennzeichnen, (reicht es) nicht zu sagen, daß eine bestimmte  Widerspruch erntete Pottmeyer durch den Münchener Dog-  Lehre von Anfang bewahrt und angewandt und verpflich-  matiker Leo Scheffczyk (vgl. Forum Katholische Theologie,  tend war, sondern es muß nachgewiesen werden, daß sie als  2/1996, S. 127-133) in erster Linie mit seinen Bemerkungen  endgültig verpflichtend vorgelegt wurde“. Er kenne keine  über die Frage, inwieweit Jesus bei der Bildung des aus  lehramtlichen Dokumente, aus denen hervorgehe, „daß die  Männern bestehenden Kreises der zwölf Apostel von all-  Möglichkeit einer Frauenordination als endgültig verpflich-  gemeinen kulturellen und sozialen Bedingtheiten abhängig  tend abgelehnt wurde und das noch durch die Kontinuität  gewesen sei. Pottmeyer hatte einerseits „Ordinatio sacerdo-  der Geschichte hindurch“.  talis““ darin zugestimmt, daß Jesus „völlig frei und unab-  Nach Ansicht von Greshake fehlt daher der Stellungnahme  hängig“ nur Männer in den Zwölferkreis berief, wollte des-  der Glaubenskongregation die „entscheidende argumenta-  wegen aber auf die Berücksichtigung der Kommunikations-  tive Kraft‘“. Solange die Glaubenskongregation diesen Ge-  bedingungen eines Symbols nicht verzichten: „Ohne daß das  sichtspunkt nicht berücksichtige, bleibe ihre Argumentation  schon eine Untreue gegenüber Jesus Christus bedeuten  „auf Sand gebaut“. Für die eigentliche Frage nach der Frau-  würde, kann deshalb sehr wohl gefragt werden, ob eine Ver-  enordination sei damit freilich „weder positiv noch negativ  änderung der sozialen Rolle der Frau... nach dem Willen  etwas entschieden“. Ein unverdächtiger Zeuge in der Frage  Gottes auch ein neues Licht auf ihre Berufung zu kirchlichen  der Beurteilung des Schreibens der Glaubenskongregation  Aufgaben wirft.“  ist Greshake insofern, als er —- so schreibt er an gleicher  Mit der Berufung auf das sich verändernde Symboldenken  Stelle von sich selbst — „im Unterschied zu vielen deutsch-  und die veränderte Rolle der Frau sieht Scheffczyk „all das  sprachigen Dogmatiker-Kollegen —- einer Frauenordination  wieder erneuert, was Ordinatio sacerdotalis und das respon-  eher zurückhaltend“ gegenüberstehe.  sum der Glaubenskongregation endgültig ausgeschlossen  Der Tübinger Dogmatiker Peter Hünermann (vgl. seine  wissen wollten: die freie Diskutierbarkeit der Frage, den  Analyse von „Ordinatio sacerdotalis“ in: HK, August 1994,  Zweifel an dem unfehlbaren Charakter der Lehrvorlage und  406—410) mochte die „Antwort“ der Glaubenskongregation  den Vorbehalt gegenüber einer endgültigen Glaubenszu-  in diesem letztgenannten Punkt nicht so wortgenau nehmen.  stimmung. Unter dem Aufwand „mancher theologischer  Für ihn macht der Verweis auf Lumen gentium 25 „nur dann  Subtilität“ werde von.Pottmeyer das Anliegen der beiden  Sinn, wenn in der Antwort der Kongregation vorausgesetzt  lehramtlichen Entscheidungen „unterlaufen“.  bzw. unterstellt wird, daß das ordentliche und universale  Lehramt diese Lehre ‚als endgültig verbindlich‘ vorgelegt  hat“ (in: Walter Groß [Hg.], Frauenordination. Stand der  Wurde die Frauenordination „als endgültig  Diskussion in der katholischen Kirche. München 1996,  verpflichtend‘“ abgelehnt?  S. 129-146, hier: 132).  Dafür lenkt Hünermann die Aufmerksamkeit auf die Frage,  Die Forderung nach formaler Ausdrücklichkeit der Überlie-  inwieweit „die Ablehnung der Ordination von Frauen als  Glaubensgut und somit formal als durch den Glauben festzu-  ferung, wie sie im Zentrum der theologischen Kritik an den  haltende Lehre in der Überlieferung der Kirche vorgelegt  beiden römischen Lehrentscheidungen steht, bezeichnet  worden ist“ (S. 133). Seine Antwort: Eine Berufung auf die  Scheffczyk als „unrealistisch‘“: „Sie kann nicht im absoluten  Tradition als verbindliche, im Glauben bindende Überliefe-  und expliziten Sinn verstanden werden, so als ob die Tradi-  tion keinerlei Entwicklung in der Stärke der Ausdrücklich-  rung sei in bezug auf die Repräsentation Jesu Christi als des  Hauptes der Kirche ausschließlich durch den Mann nicht  keit durchlaufen haben könnte... Sonst wäre keine Dog-  menentwicklung möglich...“  möglich: „Es hat sich —- wie öfter in der Geschichte — ein Dif-  ferenzierungsprozeß ergeben“.  Ungenauigkeit beim Rückgriff auf die einschlägigen Aussa-  Was die Lehrkompetenz von Papst und Bischöfen angeht,  gen der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen  verweist Hünermann auf die bekannten Kriterien für Auto-  Konzils (Lumen gentium 25) hielt der Freiburger Dogmati-  rität und Verbindlichkeit von Lehrentscheidungen. Er geht  ker Gisbert Greshake der Glaubenskongregation vor (vgl.  ausführlicher auf die Tatsache ein, daß es allein in den  Pastoralblatt, Februar 1996, S. 56): Bischöfe und Papst ver-  zurückliegenden zwei Jahrhunderten auch bei relativ ge-  kündeten „auf unfehlbare Weise die Lehre Christi‘“, „wenn  wichtigen Lehrentscheidungen immer wieder zu Fehlurtei-  sie... eine bestimmte Lehre übereinstimmend als endgültig  len (Religionsfreiheit, verschiedene biblische Sachverhalte)  verpflichtend vortragen...‘“, so das Konzil. In der Antwort  bzw. Korrekturen (Humani generis Pius’ XII. von 1950) ge-  der Glaubenskongregation heißt es, die Lehre von „Ordina-  kommen sei (weitere, frühere Beispiele für denselben Sach-  tio sacerdotalis“ erfordere endgültige Zustimmung, „da  verhalt vgl. Waldenfels, a.a.O., S. 152 f.).  HK 9199% 463möglıch S hat sıch W1Ee Öfter In der Geschichte eın DE

ferenzıerungsprozeß ENSCDENt
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kündeten „„auf unfehlbare Weılse dıe Tre ChTtISt, „WCNn wichtigen Lehrentscheidungen immer wıeder Fehlurte1-
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Der Washıngtoner eologe John Ford (vgl Commonweal, en Dokumenten eltend gemachten Krıiterien habe dıe
SIf.) tellte den Zusammenhang Zn Unfehlbar- Glaubenskongregatıion genügen ernstgenommen (ın Ame-

keıtsdıiskussıon se1t Vatıkanum her IIie „Antwort‘“ der r1Ca, 95)
Glaubenskongregatıion betrachtet Sl VOT dem Hıntergrund Der Jesunt un rühere Gregorliana- Iheologe ullıyan Wdal
der auch In der Konstitution Pastor Aelernus des Errsten V atı-
kanıschen Konzıls enthaltenen dogmenhermeneutischen auch ıtglıe eiıner Arbeıtsgruppe der „Catholıc eolog1-

cal Socıiety of Amerıca“ (CTSA) dıe auf der dıesjährıgenUnterscheidung VO Lehren, dıe lauben („credenda‘‘) Tagung dieser Organısatıon In San 1620 Anfang Juniı den
und solchen, dıe halten (EtenENdaR) SINd.
Während Vatıkanum Unfehlbarkeıit auch für solche Lehr- Entwurt für eın Dokument diıesem ema vorstellte (vgl

Or1g1ns, D J6, U() ‚0(9) Im Mıttelpunkt steht auch hıer dıe
beansprucht habe, dıe nıcht Z eigentlichen ({f- rage nach den Krıterien, mıt deren dıe Kırche ‚„ S1-fenbarungsbestand zählen, habe Vatıkanum wenı1gstens cher‘“ herausfinden könne, daß „eıne tradıtıonelle Lehrautl-

teılweıse den höchsten Gewıißheıtsgra auf dıe „credenda“
1mM CHNSCICH Sinne beschränkt Bıschof Lehmann hatte im S@1- fassung Z depositum el SCHÖLL : Krıiterien An daß

eiıne tradıtıonelle re „unfehlbar MC das ordentlıche
HGT Interpretation VO „„Ordınatıo sacerdotalıs“ darauf hın-
gewlesen, daß der aps darın das Wort HCHEQELCN vermeıde und unıversale Lehramt elehrt wurde‘: Sschlıe  1C Krıte-

rıen afür, dıe eiıne bestimmte Praxıs als AA „göttlıchenund dessen SSrn 1mM Sıinne VO L umen gentium 255 Konstitution der Kırche“ ehörıg auswlesen.
verwende. Der Entwurf der (CBSAÄ welst e{iwa darauf hın, daß das er
Ford verwelıst In diesem /usammenhang auch auf Jjenen, mıt einer bestimmten Praxıs oder Iradıtion dıese nıcht bereıts
dem Ireuee1d VO  a 19589 HCN eingeführten drıtten 1yp VO Z UE Norm erhebe Sosehr eıne alte Iradıtion auch Respekt
Glaubenswahrheıiten (vgl pr1 1989, ISöS EsS han- verdiene, dıe Möglıchkeıt VO andel SC 1 damıt nıcht e_

schlossen. .Wenn dıe Kırche eiıne rühere Praxıs abschaffedelt sıch el laubensinhalte, dıe weder Z engsten
Bereıich dessen oehören, W as als geoffenbart gılt SCKE- DZW auf firüher Geglaubtes verzıichte, bedeute dies lediglich,

daß S1e “den CGlauben nıcht länger teılt, auf dem dıe 1SNe-denda‘“‘), noch auch jene Fragen, denen sıch aps un
1SCHNOTe ın Wahrnehmung ıhres authentischen ehramtes rıge Praxıs basıerte‘‘. DIe theologıischen Grundlagen für dıe
außern, wenngleıch nıcht mıt dem nspruch, „endgültig“ Beurteijulung der Frauenordinationsfrage hätten bısher nıcht
DZW definıtiv sprechen (Ctenendar . er drıtten. In der dıe Prüfung erfahren, der dıe katholische Theologıe In der
Reıihenfolge des Ireueeıl1des zweıten KategorIie, SEWISSET- Lage seın MUSSe und dies auch Se1 Ob Schriftbeweiıs. Z
maßen eiıner VO 7WEe1 Spielarten VO “tenendar ordnet gehörıgkeıt ZU depositum el oder dıe rage, inwıeweıt
Ford dıe „Antwort“ der Glaubenskongregatıon VO Herbst darüber bIıs heute Konsens bestehe keıne dieser edingun-
1995 SCH werde bDe]l der Nıchtzulassung VO Frauen Z geweıh-
Mıt diesem chriıtt sıeht Ford eın „ MC Kapıtel der (Je- ten Amt rfüllt
schichte der Unfehlbarkeıt“ aufgeschlagen. Schwierigkeıiten Ite Gräben der Unfehlbarkeıitsdebatte AUS den /Uer Jahren
damıt hätten viele: Diejenigen, dıe dıe Reıichweıiıte des m-
tehlbarkeıtsdogmas eher geringer halten wollen, kämen rechen auf. WECNN 11an den dargestellten Posıtiıonen JejJe-

nıge VO  —; Hans Küng entgegenhält. In eiıner Reaktıon auf dıe
dıe Tatsache nıcht herum, daß erstmals der Unfe  arkeıts- „Antwort“ der Glaubenskongregatıon (vgl Sü  eutfsche
anspruch auft „tenenda“ ausgeweltet werde. Und solche Zeıtung, D 95) iragte Küng nıcht danach, ob und 1INWIE-
Theologen, dıe den Unfehlbarkeıtsanspruc auf dem Gebılet weıt Rom 1mM /usammenhang mıt der rage der Frauenordi-
MC „tenenda“ immer schon gelten 1eßen, stünden VOI der natıon dıe Unfehlbarkeıt ec DZW. auf aNnNgCEMECSSCIUCSchwierigkeıt, WIEe zwıschen den beıden Kategorien Weiılse In NSpruc nımmt oder nıcht Selbst WENN andere
VO „tenendar unterschleden werden könne. Konsequenzen daraus zieht selıne Stellungnahme ähnelt

streckenwelse derjenıgen VO  = Verteidigern der lehramtlı-
chen 11mMIe.-Verhält Rom sıch „systemgemäßl‘‘”? Küng [DIie Unmöglıchkeıt der Priesterweıhe für Frauen se1
nunmehr „unwıderrulfliche“ und „unfehlbare ehre, dıe

Den Krıterien, dıe rfüllt se1ın mMUSSenN, damıt eıInNne Tre als VO en Katholıken eıne „endgültige Zustimmung” \
unfehlbar gelten kann, gehen verschıiedene Theologen In ange In der „Antwort“ der Glaubenskongregation gehe CS

ıhren nalysen nach und krıtisıeren VOTI diıesem Hınter- nıcht 11UT eine „dıszıplinarısche oder kirchenrechtliche
orun dıe üngste Entwicklung INn der Frauenordinations- Angelegenheıt (dıe elıebig geändert werden kann)“, SOIN-

rage SO auch der 5-Dogmatıker Francıs Sullivan ASS dern eıne „e1gentliche Glaubenswahrheıt, dıe unveran-
muß klar une festgestellt werden, daß dıe Iradıtion derlıch, .ırreformabel‘. ‚unwıderruflflıch‘ ist  “
unverändert vertreten wurde, und daß dıe 1SCAHNOTe INSge- Für Hans Küng erhält Rom sıch „systemgemäß“” „„katholı1-
samıt heute 1ese1lDe TE als endgültıg halten leh- sche Theologen möÖögen sıch noch wınden und Dogmen-
ren  .. Befragung der ıschöfe, unıversaler und ständıger umınterpretierer noch verrenken‘‘. DiIie US-amerikanı-
Konsens katholischer Theologen und dıe allgemeıne AN- sche femmiıstische Iheologın Rosemary Radford Ruether
nahme MC dıe Gläubigen keıines dıeser dre1 In den OIMZ1- reaglıerte auf das Schreiben der Glaubenskongregatıon VO
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vErgaNnSCHNCH Herbst gleichfalls mıt eiıner Breıitseıite OININECHNC ordentlıchen und unıversalen Lehramtes ZAUHB

das Unfehlbarkeıtsdogma insgesamt („Infallıbiality: untena- Dıskussıion. Hermann OSe Pottmeyer dıstanzıerte sıch 1Im
ble oround”, In Natıonal atholıc Reporter, rühjahr (vgl prıl 1996, 216) ın diıesem /usammen-

hang VO „Scharfmachern auf beıden Seılıten“ und betonte:20 905 96)
WEe1 Rıchtungen innerhalb der Gruppe der theologıischen ‚Weder dıe päpstliıche Unfehlbarkeıt noch dıe (Jründe
Kritiker des eges, den Rom ın der Frauenordinationsfrage des Papstes für seıne Überzeugung“ stünden ZAU Debatte
eingeschlagen hat, ıldeten sıch somıt heraus: DIe eıinen Fur Debatte stehe, W as eıne dıalogische Kırche Se1 und Dbe-
nıeren den kırchenamtlıchen Umgang nıt den einschlägıgen deute “emme Kırche, dıe ıhre Fragen In einem geistlıchen
lehramtlıchen Verbindlichkeitsgraden mıt dem 1e] und In und personalen Dıaloggeschehen lösen sucht IC dıe
der Hoffnung, eutlc machen, daß über das eigentliche Verweigerung einer sofortigen Anderung verletzt das SUD-
ema, dıe Frauenordination, theologısc noch nıcht das jekt- und Kirchenbewußtsein vieler Katholıken, sondern der
letzte Wort gesagt worden ist, und/oder AUus der Befürchtung angel Dıalog.“
heraus. dıe Autorıtät des kırchliıchen Lehramtes könnte Waldenfels machte auf dıe omente der KRezeption Un
des problematıschen Umgangs mıt dem Unfehlbarkeıtsdogma zeDlanz be]l der Wahrnehmung des kırchlichen Lehramtes
zusätzlıch chaden nehmen. Andere fühlen sıch 1m maxımalı- aufmerksam. en der lehramtlıchen Entscheidungs- und
stischen Umgang mıt dem Unfehlbarkeıtsdogma ÜNC Rom der theologıischen Reflexionsebene müßten S1e als drıtte
in bekannten Vorbehalten diıesem gegenüber bestätigt. Für ene entschıedener berücksichtigt werden. Wenn äpstlı-
etztere ist 1mM (srunde nıcht mehr dıe Frauenordinatıon das e1- che Definiıtionen AUS sıch heraus Gx SESCH Bestand hätten

gentliıche ema, sondern dıe päpstlıche Unfehlbaärkeıit und nıcht der Zustimmung der Kırche bedürften, bedeute
dıes nıcht. da ß der Rezeptionsprozeß den JIrägern des ICeHht-
am gleichgültıg se1In könnte. Wer 1im übrıgen ständıg 1mM

Rezeption und kzeptanz werden vernachlässıgt Raum des „Letztverbindlichen“ agıere, gebe den „weıten
Raum vorläufiger Verbindlichkeit Schne der Belıebigkeıt
pre1s””. Der „Schnelle Eıinsatz etzter form_aler Autorıtät“

Verteidiger der römischen Posiıtiıon dagegen nehmen Rom ]S IM daß ASeELIMSE Autorıtätsgrade Z nbedeut-
den Vorwurtf ıIn Schutz, CS werde auf problematısche samkeıt herabsınken. dıe Autorıität selbst sıch zugle1ic ab-

Weıse eDrauc emacht VO  = der Unfehlbarkeıt egen den MUZlS. uberaem seizte Waldenfels sıch für eiıne veränderte
Vorwurf, Rom habe sıch nıcht hinreichend über dıe un Haltung 7UT theologıischen Krıitik e1in IC alles, W d VOTI-
Bıschöfen VeTlTT!  en Meınungen informıiert, meınnte der
UJS-Iheologe very Dulles (Or1g1ns, 245968 S ME vgl dergründıg als Dıissens erscheıne, stehe dem Dienst der

Verkündıguneg des Worteseauch: TIhe Tablet, : 12295): der Apostolısche habe Wıe immer INan den Verbindlichkeitsgrad der In „Ordınatıo
„Befragungen ntie  men und kennt besser dıe Ansıch- sacerdotalıs“ enthaltenen und In der „Antwort“” der lau-
ten des weltweıten Epıskopates als Theologen, dıe krıitische benskongregatıon bekräftigten re bewerten INa dıe
Fragen geste aben  “ FKEıne ängere OTTIeEeNTlLıCHE Debatte vgegenwärtige lehramtshermeneutische Diskussion älßt KVehr.-
hätte nıcht unbedingt einen Konsens herbeigeführt bzw den am  Z und Theologıe dıe rTrenze dessen geraten, W as auch
„Interessen der ahrheıt  CC geNUtTZtT: „Die OITentlıche MeI1-
HUNgS In der Kırche kann eıcht VO  —_ säkularen Irends und Wohlmeinenden un vergleichsweıse gul Informierten noch

vermıiıttelbar ist
Ideologıen beeıinflußt werden, dıe dem authentischen O=- Wıe naheliegend klıngt In diıeser Hınsıcht der 7Zwischenruf
iıschen Erbe Tem SIM s verYy Dulles hatte unterdessen eINes protestantıschen Katholiıka-Beobachters Er zeıgte sıch
Gelegenheıt, se1ıne Posıtion den US-Bischöfen be]l deren erstaun über viel dogmenhermeneutischen Scharfsınn
Vollversammlung In OoOrtilian (Oregon vorzutragen (vgl mancher katholischer Theologen und fühlte sıch auf dem
Natıonal atNOolıc Reporter, D  . 96; 26 96) en einer „evangelıschen Durchschnittshermeneutik, dıe
Der firanzösısche eologe Jean-Miguel GTarrıgues (vgl. La dem Lauteralsınn folgen bereıt“ sel, auft siıchererem
(TOIX, 95) wandte sıch den Vorwurf, das Lehr- en Örg Haustein, In Materılaldıenst des Konfessions-

kundlıchen Instıtuts Bensheım, 2/96, Z Was Ss undam  l mache VO  = der Unfehlbarkeıt 1mM St1l „einsamer Akte“
eDTrauc In Z7WEe1 wıichtigen Dokumenten habe dıe Kırche nach „Ordıinatıo sacerdotalıs“ und der „Antwort“ In diıeser

Angelegenheıt noch dıskutieren gäbe, vermochte ıhmhre re In ezug auf dıe Frauenordıinatıon festgelegt, 1mM
Kırchenrecht VO 1983 (Can und 1m Katechismus der nıcht einzuleuchten. „„Oder sollte Cs tatsäc  1C möglıch Se1IN.
Katholischen Kırche VO 19972 (Nr In beıden Fällen daß eine päpstlıche Verlautbarung mıt dem explızıten An-
se1 der gesamte Epıskopat konsultiert worden. Versuchen, spruch der Unfehlbarkeıt eINeESs ages kassıert oder Sd fOT-
dıe Unfehlbarkeıt des ordentlichen und unıversalen Lehram- ell qußer Ka gesetzt werden kann?“
tes den Konsens innerhalb der Kırche zurückzubınden, In eıne annlıche iıchtung verweıst der Befund eiıner LICUC-

erteılt eıne Absage. en kırchenrechtlichen Analyse desselben Themas ach 5()
Seılıten kanonistischer Auseinandersetzung mıt der aterıeWenn schon nıcht dıe Unfehlbarkeıt als solche, steht das

zeıgen gerade auch dıe Außerungen der Verteıdiger Roms rag ihr Autor. der alınzer Kırchenrechtler Norbert
Lüdecke (in Irierer Theologische Zeıtschrift, eit 3/1996,dıie konkrete Eınbindung eInes nıcht maxımalıstisch wahrge-
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161—209), ob CS denn überhaupt Veinle andere Alternatıve Verständnıs der lehramtlıchen Aussagen gesucht, das SS dem
als dıe (gebe) entweder den Ausschluß der Tau VO  — der Lehramt ermöglıcht, sıch Beıbehaltung der endgültıg
Priesterweihe bejahen oder dıe Unfehlbarkeit des ordent- klıngenden Formulıerungen eıne Revısıon offenzuhalten
lıchen und unıversalen Lehramtes des Bıschofskolleg1ums In Entspringt dieses Bemühen nur persönlıcher offnung
dieser rage bestreıiten?“‘ Der Autor SCWaANN den Eın- oder o1bt CS konkrete Hınweilse, daß das Lehramt selbst nach
TUC ‚als werde AUS verstehbaren otıven nach einem olchen egen Siicht?“ Klaus Nientiedt

Das Potental ist da
DiIe weltweıte Solıidarıtätsarbeit eIInNnde sıch 1mM Umbruch

Die Dritte-Welt-Arbeit steht VAODT: EeEUECN Herausfor EFUNSECN, nicht zuletzt heim Verhält-
HLLS VO nationaler und Internationaler Solidarıta elC der internationalen Soli-
darıtätsbewegung nıcht die Gefahr, sich verzetteln. Um das nach WIE Vor vorhan-
ene Potential weltweiter Solidarıtät fruchtb ZU machen, MUSSCN Neue Wege
werden. Peter Rottländer, Grundsatzrefer n{ hei M' isereo;*‚ jedoch davor, hierfürD  nt
Horrorszenarien Z nNultlzen.

Wenn CS Fragen weltweıter Solıdarıtä geht, herrscht eıne wıeder mehr investiert, mehr konsumıilert und CS ent-
skeptische Stimmung VO  Z Es oılt als eıne Tatsache, daß das wıickelte sıch eın tatsächliıcher wirtschaftlicher Aufschwung
Interesse für dıe Dritte Welt nachlasse. Für viele paßt dies In MS eın Handeln, das sıch selbst als Reaktıon auf diesen
iıhre Wahrnehmung gesellschaftlıcher Entwicklung, wonach Aufschwung verstanden hatte
sıch dıe Solıdarıtä 1mM Nıedergang befinde DDer (GGememnsIınNN
verlalle, we1]l dıe Indıyvidualisierung trıumphıere und iImmer DıIe Unterstützung Tür Entwicklungsarbeıit istHNEUE Blüten der CASUC hervorbringe. Polıtıker beteuern

ıhren n ıllen, mehr für dıe Drıtte Welt tun erheblich orößer als ANSCHOMM
aber das SEC1 nıcht durchsetzbar. we1l In der Bevölkerung dıe
notwendiıge Unterstützung TÜr solche aßnahmen Im Eın IC auft empitrische Erhebungen über Eınstellungen der
SAaNZCH herrscht eın Ion des Jammerns und Klagens VO  Z Bevölkerung AA weltweıten Solıdarıtä bestärken den Eın-
e1 ist dıeser Tonfall des Jammerns und Klagens eın C1- TuCcC daß CGS sıch auch be]l der Vorstellung eiInes Nachlas-
STeSsz aIiur daß der angesprochene Solıdarıtätsverfall In SCI1S des Interesses für dıe Driıtte Welt eiıne Auffassung
der Realıtät womöglıch Zl nıcht In dem aße stattiindet, handelt, dıe VON der Realıtät nıcht abgedeckt wırd dıe aber
WIE se1ıne erkünder behaupten. Es ist auffällıg, daß 6S kaum ırgendwann gefährlıche Rückwirkungen auf diıese Realıtät
Menschen 91bt, dıe erleichtert Oder unbeteılıgt teststellen. zeıtıgen könnte. Es o1Dt inzwıschen eiıne el
dıe Armen der Drıtten Welt könnten unNns gleichgültıg sSeIN. empirıischer Untersuchungen über diıese Eınstellungen. Be-
DIe mangelnde Soliıdarıtä wırd praktısch Immer den ande- sonders hervorzuheben sınd hıer dıe 1mM Auftrag des Bundes-
HCM unterstellt (Jenau entsteht aber leicht eıne verzerrte mıinısteriıum für wırtschaftliıche /Zusammenarbeıt perl1odisch
Wahrnehmung der Realıtät, wächst eın kollektives Vorurteil. durchgeführten Untersuchungen VO Infratest, da S1Ee einen
Es ist für dıe gesellschaftlıche Stimmung keineswegs ent- 16 auf Fınstellungsveränderungen über ängere Zeıt-
scheıdend, W dS dıe Menschen eweıls persönlıch über dıe raume erlauben. Deren Ergebnisse sSınd durchaus dazu aNSC-
Dritte Welt denken Orauf 6S ankommt, ist das, W das diıese tan, mıt einıgen Vorurteıilen aufzuräumen.
vielen einzelnen Menschen über dıe allgemeıne gesellschaft- Es Ist nıcht 11UT >  ' daß eıne oroße enNnrneır der Bevölke-
WC Stimmung annehmen, W as S1e für den en für dıe IUuNng DOSITIV ZUT Entwicklungsarbeit steht, sondern VOT allem
domınıerende Strömung halten o1bt CS eiınen eindeutıg posıtıven ren Eın padti Beispiele
Das Ist W1IEe De]l der Börse. DiIe Kurse fallen nıcht WENN eiIne AdUus der ülle der Daten Bezeichneten sıch 197 672 Prozent
Krise kommt, sondern WENN dıe Aktıiıenbesıtzer lauben, daß der Bevölkerung als Befürworter VO Entwıcklungsarbeıt,
eiıne Krıse kommt E:twas Ahnliches Wdl über den ıms CS 1993 7 Prozent. Eher Entwicklungarbeıit
schwung In der Reagan-Ara lesen: Bel gleichbleibender 19 273 Prozent, 1993 dagegen 11UT noch eIf Prozent.
materıeller Sıtuation begannen dıe Menschen glauben, DIe Aussage AlCch bın für Entwicklungshilfe, auch WE sıch
daß SN ihnen besser gehe, daß das Land sıch In einem Auf- daraus für elıne SEWISSE Zeıt wirtschaftliche Nachteıle für uns
schwung befinde Entsprechen dieser Eınschätzung wurde EKSCDENN findet ebenfalls immer mehr Befürworter: 11977 45

466


